
 
 

 

Der Rechtsstaat 
 
 
 
 
1.) Die Rechtsstaatsidee 
 

liberales 
Menschenbild 

  

Rolle des Staates 

    

Freiheit, Selbstbestim-
mung, Autonomie des 
Menschen 
 
  
 

Einschränkung der 
Staatsgewalt 

 nur noch: 
-  verfassungsmäßige Sicherung der 

Grundrechte 
-  Trennung und Balance der Gewalten zur 

Sicherung der Freiheit 
-  Schaffung von Rechtssicherheit 
 

nicht mehr: 
-  absolutistischer Zwangswohlfahrtsstaat 

 
Beschränkung 
der Staats-
zwecke auf den 
öffentlichen 
Bereich 

 
 
 
2.) Ausgestaltungsmöglichkeiten 
 

formeller Rechtsstaat  materieller Rechtsstaat 
      

Bindung des Staates nur 
an den Buchstaben der 
Gesetze (Reaktion des 
Liberalismus auf den 
vorhergehenden Will-
kürstaat des Absolutis-
mus) 
 

  
 

Gefahr des „legalen 
Unrechts“ 

  
 
 

 Schutz des Rechtsstaats vor Miss-
brauch  nicht nur formell korrekte 
Formen, sondern auch Beachtung 
elementarer Grundwerte (Wertord-
nung, Geist der Verfassung) 

 unabänderlicher Verfassungskern 
- Art. 79,3: Verbot der Verfas-

sungsdurchbrechung 
- Art. 19, 2: Wesensgehaltsgaran-

tie der Grundrechte 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Deutschland 
als republi-
kanischer, 
demokrati-
scher und 
sozialer 
Rechtsstaat 
(Art. 28,1 GG) 

    

 Grundrechte als unmittelbar gel-
tendes Recht (Art. 1,3 GG): sie 
binden die staatlichen Institutionen 
in ihrem Umgang mit den Bürgern 

 

 Widerstandsrecht (Art. 20,4 GG) 
 

 

Erfahrung des National-
sozialismus: 
 

Diktatur, Entrechtung und 
Verfolgung wurden in ge-
setzmäßiger Form geschaf-
fen: Weitergelten der Wie-
marer Verfassung, jedoch 
formal korrekt (z. B. Er-
mächtigungsgesetz 1933) 
eingeschränkt 

  

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaat und Sozialstaat 
 
 
 

sozialer Rechtsstaat 
(Art. 20,1 + 28,1 GG) 

 
 
 

Rechtsstaat  Sozialstaat 
   

Beschränkung der Eingriffe 
des Staates zum Schutz der 
Freiheit 
 

Grundrechte sind Ausgren-
zungen der Staatsgewalt (E. 
Forsthoff) 

  
Position von    
E. Forsthoff: 

Rechtsstaat und 
Sozialstaat sind 

Gegensätze! 

 Eingriffe des Staates zwecks 
Herbeiführung einer gerechten 
Sozialordnung 
 

Teilhabe als Anspruch: leisten-
der, zuteilender, verteilender, 
teilender Staat (E. Forsthoff) 

   
 Beispiele:  
     

 Privatautonomie  Mitbestimmung  

 Freiheit  Planung  

 Interessenpluralismus  öffentliche Interessen (z. B. Gesundheit, 
Erziehung, Bildung, Forschung) 

 Selbsthilfe  gesellschaftliche Hilfe  

 Versicherungsprinzip  Versorgungsprinzip  

 Eigentumsbildung  Abschöpfungssteuern  

  
 

 

 jedoch dialektischer Bezug: 
 

- gegenseitige Beschränkung von Rechtsstaat und Sozialstaat 
- Freiheit wird auch durch soziale Sicherheit gewährleistet 
(Positionen von O. Bachof und E. R. Huber) 

 

 
 


